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!::::.. ~1BDO der !eilagen zu den ste~~gi~phis<.hen Prctokollen des Nationalrates 

B e a n t w 0 I' tung 529/A. a: +'.:' 

ZU iOJ>9/J. 
Präs. Ilm.~~ ~" 7. J tiH1'972 . -. 

der ·'SCh:iftlich.e.~~.pari~Jn.~en .. ta~i$~h."~nAnfr~~e der -Abg~?:~~~~ten. 
zum Natlo;rl,alrat H-letl: und Genossen '(OVP),""Nr oiti689/J·~ 'vbm"'~ 
9. Juli 1972 , betreffend Verordnung nac.h § 33' pAbs.6 Weinges.etz 

~' . ' ,'., . "/1· .", 

.. 
I·:: ." 

; ... ~'~j :i ~# 

, . ..~~ ~~- ~',: ;:~ .~}'!; .. ." 

1. Wird die Verordnungnach'~§' 33 Ah~.6 so recht~'e:it~g :e.r~ 
lpssen werden. daß st61iidie weinprdd.uzenteri-~'.-Lbzvi~·die illi t 
der Weinwirtschaft hetrauten Personen darauX einstellen 

." ~, 

kö:men? . .::.. ... ~ . J~":":'; 

.. ~'.:..: 

2 .. ·· Ist in der verdfid)11in&'.:5~ne i;'f.~,eiChnUngSI{fli~ht, getrennt 

nach Sorten und 'J~hrgang, vorge.,~:ehen? 
'. "-, .f ~ 

3. Wird die zu erlassende Verordnung eine Angleichung an das 
. --". bisher geführte Kellerbuch ermöglichen? .. _-:.!~:.: __ • ~·.:!Ls 

4. Wir~ dem Wunsche'-rder Weinpiß6duzenten entsprochen ·_;ve~r.deri,~­
ei:ngem~insamasKellerbticn ':1lir steuerliche Uriciwe:inge~ 
setzliche Bestimmungen zu ~cfÜhren1.2lrCice'·:t 

. r ;:'. (' " -!. 
4 •• • ... :...L ... 

Antwort: 
,.[ .. ~ . 

.1.J. .•.. 

: .:"'f J~ ~:.~:' -
" 

§ 33 Abs. 1 der Weingesetznovel,le 1972, BGB1.Nro 50, ver­

pflichtet Personen, die W~ß-n,r<;~_~tertrauben, Traubenmost , 

Traubendicksaf-c ö&e':B 'Obstwein zukaufen und zum Verkauf be­

reithalten, v8:2kaufen oder sonst in Verkehr setzen, zur 

Führung von Ein- und Ausgangsbücherno 
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Gerda~ :§ -33 Abs f 6 dieHes Gesetzes hat der Bundesmini§'iej7:", 

für La-o;?-- und Forstwif'tschaft die näheren Bestimmungen ._über 

die Führung diE?ser Bücher durch Verordnung zu erlassen. 

Zu don einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 

Stellung: 
_. __ .. __ ._--_ .... _- -... ~ •.. - -;.. .. ~~, ~.' 

Z~,':' 

Mein Ressort hat den Entwurf einer Novelle zur Weinver-

. ordnung, in 4E:!r Clie näheren, Bestimmungen über Q.ie Führung . 

der Ein- u~cl; Ansgangsbiiche;:'C allgemeir.: ltKellerbliph" genannt) 

erlassen vverden , bereits vorbereitet 0 Dieser Entwurf wird 

in nächster Zeit zur Begutachtung versendet werden .. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung wirdsofest~ 

gelegt werden, daß sich die Betroffenen rechtzeitig auf die 

praktische Handhabung der: heue::l Bestimmung2D einstellen können. 

Zu 2G! 

Es 'i''S~ eine Regelung in Aussicht genommen, die es ermöglj,~~ht, 

die Richtigkeit gewählter Bezeiclt..nungen (einschließlich Sorte 

uno"Jahrgang) an Hand des llKellerbuches" nachzuweisen. 

Unter Berücksi6hfJ:igüD.g der bisher üblichen Praxis wirQ. eipe 

möglichst einf~8fi~' Form d.erAufzeichnung angestrebt ~ D,ie Auf­

zeichnung für steuerlic.he Zwecke kann :;::icht in der V:!einv~r­

ordnung geregelt werdeno Auf' das v,,-:rstänö I. ic.t'le Anliegen 

eines gemeinsamen Kellerbuches wird .jedoch soweit 'Yde' möglich 

::e edach:t"genommen 3 

. ;.,': 

Der Bundesminister: 

1I 

J 

'.' 
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